
Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung in
seelsorgerischen Angelegenheiten

Abschnitt 1

Ergänzend zur Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 3 Abs. 1 TVöD VkA gelten
die Regelung in Abschnitt 2 zur Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung in
seelsorgerischen Angelegenheiten.

Abschnitt 2

§ 1

Angelegenheiten, die einem Mitarbeiter im Zusammenhang mit seelsorgerischen Tätig-
keiten oder zu seelsorgerischen Zwecken anvertraut wurden, unterliegen auch dann der
Verschwiegenheit, wenn dieser nicht ausdrücklich zur Seelsorge beauftragt ist. Dies gilt
auch über den Bereich eines Dienstgebers hinaus sowie nach Beendigung des Dienstver-
hältnisses.

§ 2

§ 1 gilt nicht, soweit Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Eine Verpflichtung, geplante Straftaten
anzuzeigen, bleibt von § 1 unberührt.

§ 3

Ein Mitarbeiter, der vor Gericht oder außergerichtlich über Angelegenheiten, für die
§ 1 gilt, aussagen oder Erklärungen abgeben soll, bedarf hierfür der Genehmigung.
Dies gilt auch dann, wenn die Voraussetzungen des § 54 Strafprozessordnung (StPO)
oder § 376 Zivilprozessordnung (ZPO) nicht erfüllt sind. Die Genehmigung erteilt der
Dienstgeber oder, wenn das Dienstverhältnis beendet ist, der letzte Dienstgeber. Hat sich
der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet, bei einem früheren Dienstgeber
ereignet, darf die Genehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt werden.

§ 4

Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur zum Schutz des Beratungs- und
Seelsorgegeheimnisses versagt werden. Ist der Mitarbeiter Partei oder Beschuldigter
in einem gerichtlichen Verfahren oder soll sein Vorbringen der Wahrnehmung ihrer
berechtigten Interessen dienen, darf die Genehmigung auch dann, wenn die Vorausset-
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zungen des § 1 erfüllt sind, nur versagt werden, wenn die dienstlichen Rücksichten dies
unabweisbar erfordern. Wird sie versagt, ist dem Mitarbeiter der Schutz zu gewähren,
den er zur Vertretung seiner Interessen benötigt.
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